
Partyband lP werp y

/partyband.powerplay @BandPowerplay ...oder als APP@www.band-powerplay.de

...denn ihre Party feiern sie nur einmal

Allgemeine Vertragsbedingungen
§1 Die Partyband Powerplay (kurz PP) vertreten durch MME Event (kurz MME) liefert die im Angebot/Vertrag aufgelisteten Gegenstände oder Leistungen zu dem genannten 

Termin und Zeiten. Die Auswahl der Musiktitel trifft an diesem Abend PP ebenso wie die Auswahl der Wiedergabeform: Den Wünschen des Publikums wird, soweit möglich, 

entsprochen. Ist der Veranstalter ein Verein, eine Institution oder eine Firma, so ist am Auftrittstag alleinig der auf dem Angebot/Vertrag angegebene Vertreter 

Ansprechpartner für PP. Mit ihm erfolgt auch die Abrechnung. 

§2 Der Veranstalter stellt PP einen 32 Ampere und / oder zwei 16 Ampere Starkstromanschlüsse (entsprechend den Verordnungen der VDE) in unmittelbarer Nähe des Ortes 

(Bühne), an dem die Musikanlage steht. Dieser Ort sowie der Anfahrtsweg dorthin, müssen je nach Aufbauvolumen mindestens zwei Stunden (oder zu dem verabredeten 

Zeitpunkt) frei zugänglich sein, damit mit dem Aufbau begonnen werden kann. Die Nutzung von Rauch- und Brandmeldeanlagen in den Veranstaltungsräumen ist der Band vor 

Beginn der Veranstaltung mitzuteilen und gegebenenfalls abzustellen! 

§3 Während der Betriebszeit darf die Stromzuführung nur mit Genehmigung von PP unterbrochen werden. Die Stromkosten trägt der Veranstalter. 

§4 Sämtliche zur Veranstaltung benötigten Anmeldungen und Genehmigungen sorgt der Veranstalter; er trägt auch deren Kosten (incl. GEMA-Gebühren/Künstler-Sozial-

Kasse). 

§5 Der Veranstalter sorgt dafür, dass auf dem Veranstaltungsgelände die Zu- und Abfahrtswege Glas frei gehalten werden. Der Verladeplatz muss in der Dunkelheit zum 

Abbau ausreichend beleuchtet werden. 

§6 Der Veranstalter hat für Beschädigungen an den Fahrzeugen von MME & PP, die durch dessen Gäste verursacht wurden, die Kosten zu tragen. (Sorgfaltspflicht des VA)

§7 Bei Open-Air-Veranstaltungen muss der Einsatzbereich überdacht und absolut trocken sein. Zusätzlich stellt der Veranstalter bei Schauerwetter ausreichend 

Abdeckplanen zur Verfügung. 

§8 Die vereinbarte Gage ist, soweit nicht anderweitig schriftlich fixiert, direkt vor Arbeitsbeginn an MME oder einer beauftragter Person zu zahlen. Die Gage für evtl. 

Überstunden ist unaufgefordert unmittelbar nach Beendigung der Dienstleistung zu zahlen. Die Überstunden werden je angefangener Stunde lt. vertraglicher Vereinbarung 

berechnet. 

§9 Für die Crew und alle Akteure von MME & PP sind die Getränke (alkoholfreie Getränke wie Saft, Cola, Fanta, Wasser), sowie ein warmes Essen pro Person frei. Des 

Weiteren hat bei öffentlichen Veranstaltungen pro Crew-Mitglied/Akteur eine Begleitperson freien Eintritt zur Veranstaltung. 

§10 Das Abstellen von Getränken, leeren oder vollen Bechern, Gläsern und Flaschen im Einsatzbereich der Musikanlage sowie auf den Boxen ist aus Sicherheitsgründen 

strengstens verboten! Für Beschädigungen an den Geräten durch zuwider Handlung durch den Veranstalter oder das Publikum haftet der Veranstalter. 

§11 Das Gagengeheimnis ist gegenüber allen Personen/Institutionen zu wahren. 

§12 Sollten während der Vertragsdauer Ereignisse – gleich welcher Art - die der Veranstalter zu vertreten hat, zur Folge haben, dass PP an der Ausübung der Darbietung 

behindert wird, dass die Mitglieder von PP oder MME körperlichen Schaden erleiden oder dass der Ruf von MME oder PP oder der Crew beeinträchtigt wird, so kann MME 

jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Der Veranstalter sorgt dafür, dass sich während der Veranstaltung keine unerwünschten Personen (Publikum) auf der Bühne oder an dem 

jeweiligen Einsatzort aufhalten. 

§13 Für den Fall, dass PP wegen Krankheit oder aus anderen Gründen, die MME nicht zu verantworten hat (wie z.B. Streik, Unfall, Transportschaden, Transportverzögerung, 

technische Ausfälle usw.) nicht auftreten kann, wird MME jedoch ohne Anerkennung einer Rechtspflicht bemüht sein entsprechenden Ersatz zu finden. Unter dieser 

Voraussetzung entfallen alle Ansprüche aus diesem Vertrag. 

§14 Bei vorzeitigem Abbruch der Veranstaltung, aus Gründen die MME nicht zu vertreten hat, oder wenn §12 in Kraft tritt, wird die volle vereinbarte Gage gezahlt. 

§15 Der Veranstalter hat bei Abschluss eines Erstauftrages eine Kopie von seinem Personalausweis dem Vertrag beizufügen. 

§16 Agenturen und sonstigen Vermittlern werden Provisionen laut gesonderter schriftlicher Vereinbarungen gezahlt. Die Abrechnung hierfür erfolgt via Provisionsrechnung 

an MME. Um den Status Vermittler zu bekommen ist eine entsprechender Nachweis (Gewerbeschein) sowie eine damit verbundene Auftragsdichte für Buchungen von MME-

Leistungen zu gewährleisten. Vermittler mit nur einer Buchung p.A. bekommen den Status nicht bzw. wird dieser wieder aberkannt. Erstaufträge können daher auch nicht mit 

einer Provision vergütet werden. 

§17 Der Veranstalter verpflichtet sich, den Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt unterzeichnet auf dem Postweg (kein Fax) zurückzusenden. Nach Ablauf dieser 

Frist verliert der Vertrag seine Gültigkeit. Sind einzelne Vereinbarungen dieses Vertrages anfechtbar oder unwirksam, so wird die Gültigkeit im Übrigen nicht berührt. 

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform und sind von beiden Vertragsparteien gegenzuzeichnen. Mündliche Absprachen werden nicht getroffen. 

c/o MME Event

Inhaber Sabine Surmann

Am Kreuzloh 20

44357 Dortmund

kontakt(at)band-powerplay.de

0231-4771077 od. 0170-5532211
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